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Es wird empfohlen, die Lektüre des Gesetzentwurfs mit den Übergangs- und Schluss-
bestimmungen in Teil 10 (§§ 111 ff) zu beginnen, damit Abgrenzungsfragen, die sich 
stets beim Lesen stellen, vorweg geklärt sind.  

 
Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse  

der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) 

 
Vom ... 

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung der Kirchenkonfe-
renz auf Grund des Artikels 10 Absatz 1 und des Artikels 10a Absatz 2 Buchstabe b und c 
der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
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Teil 1 Grundbestimmungen 

§ 1 
Verkündigungsamt, geordneter kirchlicher Dienst, Geltungsbereich 

(1) Jesus Christus hat allen Getauften den Auftrag zu Zeugnis und Dienst in der Welt gege-
ben. Zu solchem Zeugnis und Dienst ist das Amt der Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung eingesetzt. Mit der Ordination vertraut die Kirche Pfarrerinnen und Pfarrern Auf-
trag und Recht zur öffentlichen Ausübung dieses Amtes an (Amt der öffentlichen Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung). 

(2) Die Ordination setzt voraus, dass ein geordneter kirchlicher Dienst übertragen werden 
soll, der die öffentliche Wortverkündigung und die Sakramentsverwaltung einschließt. 

(3) Dieses Kirchengesetz regelt das Pfarrdienstverhältnis als Form des geordneten kirchli-
chen Dienstes, in den Pfarrerinnen und Pfarrer von der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen berufen werden. 

§ 2 
Pfarrdienstverhältnis 

(1) Das Pfarrdienstverhältnis ist ein kirchengesetzlich geregeltes öffentlich-rechtliches 
Dienst- und Treueverhältnis zu der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen 
oder gliedkirchlichen Zusammenschlüssen (Dienstherren). 

(2) Ein Pfarrdienstverhältnis wird auf Lebenszeit begründet. Ein Pfarrdienstverhältnis kann 
auch begründet werden 

1. auf Probe, wenn zur späteren Verwendung im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine 
Probezeit abzuleisten ist (§ 10), 

2. auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem bereits bestehenden öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis, wenn für eine bestimmte Zeit ein geordneter kirchlicher Dienst 
im Sinne des § 1 Absatz 2 wahrgenommen werden soll (§ 105), 

3. als Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt, wenn ein geordneter kirchlicher Dienst im Sinne 
des § 1 Absatz 2 regelmäßig unentgeltlich im Ehrenamt wahrgenommen werden soll (§ 106). 
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Teil 2 Ordination  

§ 3 
Ordination 

(1) Das mit der Ordination anvertraute Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung (Amt) ist auf Lebenszeit angelegt. 

(2) Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt im Gehorsam 
gegen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen 
Schrift gegeben und im Bekenntnis ihrer Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente 
ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten, ihren Dienst nach den Ordnungen ihrer Kirche auszu-
üben und sich in ihrer Amts- und Lebensführung so zu verhalten, wie es erforderlich ist, um 
die Glaubwürdigkeit des Amtes nicht zu beeinträchtigen. 

(3) Die in der Ordination begründeten Rechte und Pflichten sind für Ordinierte, die in einem 
kirchlichen Dienstverhältnis stehen, auch Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis. 

§ 4 
Voraussetzungen, Verfahren 

(1) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung können 
durch die Ordination Frauen und Männern anvertraut werden, die sich im Glauben an das   
Evangelium gebunden wissen, am Leben der christlichen Gemeinde teilnehmen und die 
nach ihrer Persönlichkeit, ihrer Befähigung und ihrer Ausbildung für den Dienst der öffentli-
chen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung geeignet sind. 

(2) Der Entscheidung über die Ordination geht ein Ordinationsgespräch über die Bedeutung 
der Ordination und die Voraussetzungen für die Übernahme des Amtes voraus. 

(3) Eine Versagung der Ordination ist auf Verlangen zu begründen. Die Versagung der Ordi-
nation ist rechtlich nur insoweit überprüfbar, als Verfahrensmängel geltend gemacht werden. 

(4) Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordiniert werden sollen: „Ich gelobe vor Gott, 
das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung im Gehorsam gegen 
Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift 
gegeben und im Bekenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer 
Einsetzung gemäß zu verwalten, meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche auszu-
üben und mich in meiner Amts- und Lebensführung so zu verhalten, wie es erforderlich ist, 
um die Glaubwürdigkeit des Amtes nicht zu beeinträchtigen.“ Die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich einen anderen Wortlaut der Ver-
pflichtungserklärung bestimmen. 

(5) Die Ordination wird in einem öffentlichen Gottesdienst nach der Ordnung der Agende 
vollzogen. Über die Ordination wird eine Urkunde ausgestellt. 

§ 5 
Verlust, Ruhen 

(1) Die Ordinierten verlieren Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sak-
ramentsverwaltung 

1. durch schriftlich erklärten Verzicht, 

2. durch Austritt aus der Kirche, 
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3. bei Anschluss an eine Kirche oder Religionsgemeinschaft, die nicht mit der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in 
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht, 

4. nach Maßgabe des § 99 durch Entlassung, 

5. durch entsprechende Entscheidung in einem Lehrbeanstandungs- oder Disziplinarverfah-
ren.  

Nummer 2 findet keine Anwendung, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer mit vorheriger Ge-
nehmigung der obersten Dienstbehörde im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kirchen-
austritt Mitglied einer Kirche wird, die mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer 
Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsge-
meinschaft steht. 

(2) Ordinierte, denen kein geordneter kirchlicher Dienst übertragen worden ist, verlieren Auf-
trag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. Auftrag und 
Recht können im besonderen kirchlichen Interesse belassen werden. 

(3) Mit dem Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung geht auch die Anstellungsfähigkeit verloren sowie das Recht, die Amtsbe-
zeichnung zu führen und die Amtstracht zu tragen. Die Ordinationsurkunde und die Urkunde 
über die Anstellungsfähigkeit sind zurückzugeben oder für ungültig zu erklären. Der Verlust 
der Rechte aus der Ordination ist im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland be-
kannt zu machen. 

(4) Der Verlust der Rechte aus der Ordination ist in einem schriftlichen, mit Gründen verse-
henen Bescheid festzustellen. In diesem ist auch der Zeitpunkt des Verlustes zu bestimmen 
und auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 

(5) Das Ruhen der Rechte aus der Ordination kann festgestellt werden, wenn eine Pfarrerin 
oder ein Pfarrer wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen Behinderung nicht 
in der Lage ist, die eigenen Angelegenheiten zu besorgen, oder wenn eine Pfarrerin oder ein 
Pfarrer im Ehrenamt eine Beurlaubung beantragt. Das Recht der öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung darf während des Ruhens im Einzelfall mit 
Genehmigung ausgeübt werden. 

§ 6 
Erneutes Anvertrauen 

(1) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung können 
auf Antrag erneut anvertraut werden; die Ordination wird dabei nicht wiederholt. Bevor das 
Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung erneut anvertraut wird, 
ist die Erklärung nach § 4 Absatz 4 zu wiederholen. 

(2) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung werden 
nicht gegen den Widerspruch der Kirche, die den Verlust festgestellt hat, erneut anvertraut. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen oder neu auszustellen. 
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§ 7 
Anerkennung der Ordination 

(1) Jede im Geltungsbereich dieses Gesetzes vollzogene Ordination wird anerkannt. Satz 1 
gilt entsprechend für Verlust, Beschränkung, Ruhen und erneutes Anvertrauen der Rechte 
aus der Ordination. 

(2) Eine Ordination, die in einer anderen evangelischen Kirche vollzogen wurde, die mit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusam-
menschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht, kann anerkannt werden. 

§ 8 
Anwendungsbereich 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind die Vorschriften dieses Teils auch auf Ordinierte 
anzuwenden, mit denen ein Pfarrdienstverhältnis oder ein anderes kirchliches Dienstverhält-
nis nicht begründet worden ist oder nicht mehr besteht. 

Teil 3 Probedienst und Anstellungsfähigkeit 

Kapitel 1 Pfarrdienstverhältnis auf Probe 

§ 9 
Allgemeine Regelungen zum Pfarrdienstverhältnis auf Probe 

Die Regelungen dieses Gesetzes sind auf Pfarrdienstverhältnisse auf Probe anzuwenden, 
soweit sie nicht die Übertragung einer Stelle voraussetzen und nichts anderes bestimmt ist. 

§ 10 
Voraussetzungen, Eignung 

(1) In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe kann nur berufen werden, wer  
 
1. einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört oder die Kirchenmit-
gliedschaft zum Zeitpunkt der Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe erwirbt, 
 
2. nach Persönlichkeit und Befähigung erwarten lässt, den Anforderungen des Pfarrdienstes 
zu genügen, 
 
3. die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Ausbildung für den Pfarrdienst er-
halten und die vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hat, 
 
4. nicht infolge des körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen bei der Aus-
übung des Pfarrdienstes wesentlich beeinträchtigt ist, 
 
5. sich bereit erklärt hat, die nach § 4 Absatz 4 mit der Ordination einzugehenden Verpflich-
tungen zu übernehmen. 
 
In besonders begründeten Fällen kann von der Voraussetzung des Satzes 1 Nummer 3 ab-
gewichen werden. 
 
(2) Wer in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe berufen wird, soll das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich ein höheres Höchstalter für die 
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Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe festsetzen. 

(3) In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe können auch Bewerberinnen und Bewerber beru-
fen werden, die die Anstellungsfähigkeit besitzen und deren Übernahme in ein Pfarrdienst-
verhältnis auf Lebenszeit beabsichtigt ist. 

§ 11 
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe 

(1) Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird durch Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer 
im Pfarrdienstverhältnis auf Probe begründet. 

(2) Die Berufung erfolgt durch Aushändigung einer Berufungsurkunde. Sie wird mit Aushän-
digung der Berufungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer 
Zeitpunkt bestimmt ist. Eine Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und 
insoweit unwirksam. 

(3) Die Berufungsurkunde muss die Worte „unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf 
Probe" enthalten. 

§ 12 
Auftrag und Ordination 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden in der Regel mit ei-
nem gemeindlichen Dienst (§ 28) beauftragt. Der Auftrag kann aus dienstlichen oder wichti-
gen persönlichen Gründen geändert werden. 

(2) Der Auftrag kann durch eine Dienstanweisung oder eine Dienstordnung geregelt werden. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sollen zu Beginn des Probe-
dienstes ordiniert werden. Wird die Ordination gemäß § 114 Absatz 1 erst später vollzogen, 
sollen sie zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung beauftragt werden. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden bei Antritt des Diens-
tes in einem Gottesdienst vorgestellt. 

§ 13 
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit 

(1) Der Probedienst dauert drei Jahre. Der Probedienst kann im Einzelfall unter Anrechnung 
anderer Dienste bis auf ein Jahr verkürzt oder aus besonderen Gründen um höchstens zwei 
Jahre verlängert werden. Die genannten Fristen verlängern sich um die Dauer einer Beur-
laubung und einer Inanspruchnahme von Elternzeit, soweit währenddessen kein Dienst mit 
mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausgeübt wird. Vor Ablauf des Probe-
dienstes ist über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit zu entscheiden. 

(2) Ergeben sich Zweifel an der Bewährung im Probedienst, so soll dies der Pfarrerin oder 
dem Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe alsbald mitgeteilt und gemeinsam erörtert 
werden. 

(3) Nach der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit wird das Pfarrdienstverhältnis auf Probe 
fortgesetzt. 

(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können die Dauer des Probedienstes allgemein verkürzen und die in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Fristen abweichend regeln. Sie können nähere Regelungen über 
die Feststellung der Eignung und die Verlängerung des Probedienstes nach Absatz 2 treffen. 
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§ 14 
Dienstunfähigkeit, Wartestand 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden in den Ruhestand 
versetzt, wenn sie infolge Krankheit, Verletzung oder sonstiger Beschädigung, die sie sich 
ohne grobes Verschulden bei der Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezo-
gen haben, dienstunfähig (§ 86 Absatz 1) geworden sind. Sie können in den Ruhestand ver-
setzt werden, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe werden nach Zuerkennung 
der Anstellungsfähigkeit auch dann in den Ruhestand versetzt, wenn sie aus anderen Grün-
den dienstunfähig geworden sind. Sie werden aber entlassen, wenn sie bei Eintritt der 
Dienstunfähigkeit keinen Anspruch auf Ruhegehalt haben. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe können nicht in den Warte-
stand versetzt werden. 

§ 15 
Beendigung 

(1) Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe endet in der Regel durch die Berufung in ein Pfarr-
dienstverhältnis auf Lebenszeit. 

(2) Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird neben den in Teil 7 dieses Gesetzes benannten 
Bestimmungen durch Entlassung beendet, wenn 

1. die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe sich nicht im Sinne des 
§ 17 Absatz 1 bewährt hat, 

2. im Laufe der Probezeit eine der Voraussetzungen für die Berufung nach § 10 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 und 5 weggefallen ist, ohne dass ein Fall von § 14 vorliegt, 

3. eine Amtspflichtverletzung vorliegt, die im Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit mindestens 
eine Kürzung der Bezüge zur Folge hätte, 

4. die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Probe dienstunfähig ist und nicht 
in den Ruhestand versetzt wird, 

5. die Ordination versagt worden ist. 

(3) Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe ist durch Entlassung zu beenden, wenn nicht inner-
halb von 4 Jahren nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit ein Pfarrdienstverhältnis auf 
Lebenszeit begründet wird und keine abweichende Regelung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse anzuwenden ist. Die 
Frist verlängert sich um die Dauer einer Beurlaubung und einer Inanspruchnahme von El-
ternzeit. 

(4) Bei einer Entlassung nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 4 und 5 sowie nach Absatz 3 sind fol-
gende Fristen einzuhalten: 

bei einem Probedienst von 

bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss, 

mehr als drei Monaten ein Monat zum Monatsschluss, 

mehr als einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres, 
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mehr als drei Jahren drei Monate zum Schluss des Kalendervierteljahres. 

Kapitel 2 Anstellungsfähigkeit 

§ 16 
Wesen der Anstellungsfähigkeit 

(1) Anstellungsfähigkeit ist die Fähigkeit, unter Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Le-
benszeit eine Stelle insbesondere in einer Kirchengemeinde übertragen zu bekommen. 

(2) Über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit wird eine Urkunde ausgestellt. 

(3) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit begründet keinen Anspruch auf Berufung in 
ein Pfarrdienstverhältnis. 

§ 17 
Voraussetzungen und Anerkennung der Anstellungsfähigkeit 

(1) Die Anstellungsfähigkeit wird nur Bewerberinnen und Bewerbern zuerkannt, die die Vo-
raussetzungen der Ordination (§ 4 Absatz 1) und der Berufung in das Pfarrdienstverhältnis 
auf Probe (§ 10 Absatz 1) erfüllen und die sich im Pfarrdienst, insbesondere in der eigenver-
antwortlichen Wahrnehmung pfarrdienstlicher Aufgaben, in vollem Umfang bewährt haben. 
In der Regel wird die Bewährung im Pfarrdienstverhältnis auf Probe nachgewiesen. 

(2) Die im Geltungsbereich dieses Gesetzes erworbene Anstellungsfähigkeit wird von der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen anerkannt, wenn sie auf der Grundlage der nach den geltenden Kirchengesetzen 
über die Ausbildung zum Pfarrdienst vorgeschriebenen wissenschaftlichen und praktischen 
Ausbildung und der erfolgreich abgelegten theologischen Prüfungen zuerkannt wurde. Liegt 
der Anstellungsfähigkeit eine andere Ausbildung zugrunde, so können die Evangelische Kir-
che in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sie allgemein 
oder im Einzelfall anerkennen. 

§ 18 
Anstellungsfähigkeit in besonderen Fällen 

(1) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse kann bestimmen, dass die Anstellungsfähigkeit aufgrund einer 
anderen, gleichwertigen Ausbildung erworben werden kann, sofern die übrigen Vorausset-
zungen der Anstellungsfähigkeit erfüllt sind. 

(2) Das gilt insbesondere für Hochschullehrerinnen und -lehrer der evangelischen Theologie, 
die die Anstellungsfähigkeit nicht bereits gemäß § 17 Absatz 1 erworben haben, aber die 
übrigen Voraussetzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllen. Von dem Nachweis einer prakti-
schen Ausbildung kann in Ausnahmefällen abgesehen werden. 

(3) Akademisch ausgebildeten Theologinnen und Theologen aus anderen evangelischen 
Kirchen und Kirchengemeinschaften, die die Voraussetzungen der Anstellungsfähigkeit mit 
Ausnahme der Ausbildungsanforderungen erfüllen, kann die Anstellungsfähigkeit nach an-
gemessener Vorbereitung und aufgrund eines Kolloquiums zuerkannt werden. Nicht akade-
misch ausgebildeten Predigerinnen und Predigern aus solchen Kirchen und Kirchengemein-
schaften kann die Anstellungsfähigkeit zuerkannt werden, wenn sie nach näherer Bestim-
mung der geltenden Kirchengesetze über die Ausbildung zum Pfarrdienst die Zweite Theolo-
gische Prüfung abgelegt haben. 
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(4) Akademisch ausgebildeten Theologinnen und Theologen, die aus einer nichtevangeli-
schen Kirche oder Kirchengemeinschaft zur evangelischen Kirche übergetreten sind, kann 
die Anstellungsfähigkeit nach angemessener Probezeit und aufgrund einer besonderen Prü-
fung zuerkannt werden, sofern die übrigen Voraussetzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllt 
sind. 

§ 19 
Verlust, erneute Zuerkennung 

(1) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit kann, solange ein Pfarrdienstverhältnis auf 
Lebenszeit nicht begründet worden ist, zurückgenommen werden, wenn Tatsachen bekannt 
werden, deren Kenntnis der getroffenen Entscheidung entgegengestanden hätte. 

(2) Sind seit der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit mehr als fünf Jahre vergangen, ohne 
dass ein geordneter kirchlicher Dienst übertragen worden ist, so kann das Fortbestehen der 
Anstellungsfähigkeit vom Ausgang eines Kolloquiums abhängig gemacht werden. Zuständig 
für die Durchführung des Kolloquiums und die Entscheidung über einen Widerruf der Anstel-
lungsfähigkeit ist die Gliedkirche, bei der ein Pfarrdienstverhältnis begründet werden soll. Sie 
widerruft die Anstellungsfähigkeit nicht gegen den Widerspruch der Gliedkirche, die die An-
stellungsfähigkeit zuerkannt hat. 

(3) Mit dem Verlust der Anstellungsfähigkeit nach den Absätzen 1 und 2 erlöschen Auftrag 
und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, sofern sie nicht im 
besonderen kirchlichen Interesse belassen werden. 

(4) Bei Verlust der Anstellungsfähigkeit sind die Urkunden über die Zuerkennung der Anstel-
lungsfähigkeit und über die Ordination zurückzugeben oder für ungültig zu erklären. Der Ver-
lust der Rechte aus der Ordination ist im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland 
bekannt zu machen. 

(5) Werden Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
gemäß § 6 erneut anvertraut, so kann damit die erneute Zuerkennung der Anstellungsfähig-
keit verbunden werden. 

Teil 4 Begründung des Pfarrdienstverhältnisses 

§ 20 
Voraussetzungen 

(1) In ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit kann berufen werden, wer 

1. die in § 10 Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt, 

2.  im Sinne von § 7 unbeschadet des § 114 Absatz 1 ordiniert ist und 

3. die Anstellungsfähigkeit gemäß §§ 16 bis 19 von der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, einer Gliedkirche oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss erhalten hat. 

In besonders begründeten Fällen kann von der Voraussetzung des Satzes 1 Nummer 2 ab-
gewichen werden. § 10 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Wer in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen wird, soll das 40. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich ein höheres Höchstalter für 
die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit festsetzen. 
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§ 21 
Berufung 

(1) Das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit wird durch die Berufung in das Pfarrdienstver-
hältnis auf Lebenszeit begründet. Gleichzeitig erfolgt die Berufung zur Pfarrerin oder zum 
Pfarrer, wenn diese nicht bereits gemäß § 11 Absatz 1 erfolgt ist. 

(2) Die Berufung wird mit Aushändigung der Berufungsurkunde wirksam, wenn nicht in der 
Urkunde ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Eine Berufung auf einen zurück-
liegenden Zeitpunkt ist unzulässig und insoweit unwirksam. 

(3) Die Berufungsurkunde muss die Worte: „in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit beru-
fen“ enthalten. 

(4) Die Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit ist in der Regel mit der 
erstmaligen Übertragung einer Stelle einer Anstellungskörperschaft im Sinne des § 26 Ab-
satz 2 verbunden. 

(5) Die in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufenen Pfarrerinnen und Pfarrer wer-
den in einem Gottesdienst eingeführt. 

§ 22 
Nichtigkeit der Berufung 

(1) Eine Berufung ist nichtig, 

1. wenn sie nicht der in § 21 Absatz 3 vorgeschriebenen Form entspricht, 

2. wenn sie von einer unzuständigen Stelle ausgesprochen wurde, 

3. wenn die oder der Berufene nicht Mitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland war, 

4. wenn die oder der Berufene zur Zeit der Berufung ganz oder teilweise unter Betreuung 
stand oder 

5. wenn die Ordination nicht vollzogen wurde. 

(2) Die Berufung ist von Anfang an als wirksam anzusehen, wenn 

1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der Urkunde oder aus dem Akteninhalt eindeutig 
hervorgeht, dass die für die Berufung zuständige Stelle ein bestimmtes Pfarrdienstverhältnis 
begründen oder ein bestehendes Dienstverhältnis in ein solches anderer Art umwandeln 
wollte, für das die sonstigen Voraussetzungen vorliegen, 

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die sachlich zuständige Stelle die Berufung rückwirkend 
bestätigt. 

(3) Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird, ist er der berufenen Person mitzutei-
len. Jede weitere Ausübung des Dienstes ist zu untersagen. 

§ 23 
Rücknahme der Berufung 

(1) Die Berufung ist mit Wirkung auch für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn 

1. sie durch Täuschung oder auf andere unredliche Weise herbeigeführt wurde, 
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2. nicht bekannt war, dass die berufene Person ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen 
hatte, das sie für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis unwürdig erscheinen lässt, 

3.  im Zeitpunkt der Berufung die Fähigkeit zur Wahrnehmung kirchlicher oder öffentlicher 
Ämter nicht vorlag. 

(2) Die Berufung kann zurückgenommen werden, wenn sie wegen Fehlens von Vorausset-
zungen zur Berufung nach § 20 Absatz 1 nicht ausgesprochen werden durfte oder wenn 
nicht bekannt war, dass die berufene Person in einem rechtlich geordneten Verfahren aus 
einem kirchlichen oder einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entfernt worden war 
oder ihr die Versorgungsbezüge oder die mit der Ordination verliehenen Rechte aberkannt 
worden waren. 

(3) Die Berufung wird innerhalb von sechs Monaten nach Erlangung der Kenntnis von der 
Berufung und von dem Grund der Rücknahme zurückgenommen. 

(4) Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt wird, ist er der berufenen Person mitzutei-
len. Jede weitere Ausübung des Dienstes kann untersagt werden. 

§ 24 
Unwirksamkeit der Berufung, Amtshandlungen 

(1) Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur Folge, dass die Berufung von Anfang an 
unwirksam ist. 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit (§ 22 Absatz 3 Satz 1), die Rücknahme (§ 23 Absatz 4 
Satz 1) und die Untersagung der Dienstausübung (§ 22 Absatz 3 Satz 2, § 23 Absatz 4 
Satz 2) haben auf die Gültigkeit der bis dahin vollzogenen dienstlichen Handlungen keinen 
Einfluss. Die gezahlte Besoldung kann belassen werden. 

Teil 5 Amt und Rechtsstellung 

Kapitel 1 Wahrnehmung des Dienstes 

§ 25 
Amtsführung 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben den Auftrag und das Recht, das Wort Gottes öffentlich zu 
verkündigen und die Sakramente zu verwalten. Sie sind berechtigt und verpflichtet zur Lei-
tung des Gottesdienstes, zur Vornahme von Amtshandlungen, zur christlichen Unterweisung 
und zur Seelsorge. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer sind in Gestaltung und Inhalt ihrer Verkündigung frei und nur an 
die Verpflichtungen aus der Ordination nach § 3 Absatz 2 und an die Ordnungen ihrer Kirche 
gebunden. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen obliegenden Pflichten mit vollem persönlichem 
Einsatz treu, uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer haben zu beachten, dass das Amt sie an die ganze Gemeinde 
weist. Sie berücksichtigen in ihrem Dienst die Vielfalt der Erscheinungsformen, in denen sich 
der Auftrag der Kirche konkretisiert. 
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§ 26 
Wahrnehmung des geordneten kirchlichen Dienstes 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sak-
ramentsverwaltung in einem gemeindlichen Auftrag, in einem allgemeinen kirchlichen Auf-
trag oder in einem kirchenleitenden Amt wahr. 

(2) Ein Auftrag ist nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse in der Regel mit einer Stelle verbun-
den. Anstellungskörperschaften, bei denen Stellen errichtet werden, können neben den in 
§ 2 Absatz 1 genannten Dienstherren Kirchengemeinden, Kirchenkreise und andere Perso-
nen des öffentlichen Rechts sein, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine 
Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt. 

(3) Der Auftrag kann durch eine Dienstanweisung oder eine Dienstordnung geregelt werden. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, über den mit einem Auftrag unmittelbar über-
tragenen Aufgabenbereich hinaus zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. 

(5) Für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter, die in einem Pfarrdienstverhältnis 
stehen, können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Kirchengesetz abweichende Regelun-
gen treffen. Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse bestimmt für den jeweiligen Bereich, wer ein kirchenleiten-
des Amt innehat. 

§ 27 
Gesamtkirchliche Einbindung des Dienstes 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer werden in ihrem Dienst durch ihren Dienstherrn gefördert und 
begleitet. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse stellen dafür geeignete Einrichtungen und den Dienst kirchlicher Leitungs- 
und Aufsichtsämter zur Verfügung. Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, 
diese Begleitung anzunehmen. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf die Fürbitte, den Rat und die Hilfe der Gemeinde ange-
wiesen. Pfarrerinnen und Pfarrer wirken mit allen in den Dienst der Kirche Gerufenen an der 
Erfüllung des kirchlichen Auftrages mit und tragen Verantwortung für diese Dienstgemein-
schaft. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer stehen als Ordinierte in einer Gemeinschaft untereinander. Sie 
sollen bereit sein, einander in Lehre, Dienst und Leben Rat und Hilfe zu geben und anzu-
nehmen. Sie sind verpflichtet, regelmäßig am Pfarrkonvent und entsprechenden Einrichtun-
gen teilzunehmen. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer üben ihren Dienst in Verantwortung für die Einheit der Kirche 
und die ihr obliegenden Aufgaben aus. Sie haben insbesondere alles zu unterlassen, was 
den Zusammenhalt einer Gemeinde oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren kann. 

§ 28 
Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 

(1) Der Dienst von Pfarrerinnen und Pfarrern, die eine gemeindliche Stelle innehaben oder 
einen anderen gemeindlichen Auftrag im Sinne des § 26 wahrnehmen (Gemeindepfarrerin-
nen und Gemeindepfarrer) kann sich auf eine oder mehrere Kirchengemeinden, auf rechtlich 
geordnete Teile von Kirchengemeinden oder einen rechtlich geordneten Verbund mehrerer 
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Kirchengemeinden beziehen. 

(2) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer haben dafür Sorge zu tragen, dass der Zu-
sammenhang ihrer Gemeinde gewahrt und gestärkt wird. Ihr Dienst umfasst auch die Aufga-
ben, die sich aus der geordneten Zusammenarbeit einer Kirchengemeinde mit anderen Kir-
chengemeinden ergeben, sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kirchenvor-
stand oder sonstigen Leitungsorganen. 

(3) Sind in einer Gemeinde mehrere Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer tätig, so 
sind sie einander in der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung gleichge-
stellt und in besonderer Weise zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflichtet. 

(4) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Erteilung von Religionsunterricht zum Auf-
trag der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer gehört. 

§ 29 
Parochialrecht 

(1) Amtshandlungen an Gliedern einer Kirchengemeinde werden von der zuständigen Pfarre-
rin oder dem zuständigen Pfarrer vorgenommen. Abweichungen hiervon bedürfen nach 
Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse der Genehmigung. 

(2) Für Gottesdienst und Amtshandlungen im Bereich einer anderen Kirchengemeinde be-
darf es der vorherigen Genehmigung der für diese Kirchengemeinde zuständigen Stelle. 

(3) In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jede Pfarrerin und jeder Pfarrer zu Amts-
handlungen unmittelbar berechtigt und verpflichtet. Sie haben darüber der zuständigen Pfar-
rerin oder dem zuständigen Pfarrer alsbald Mitteilung zu machen. 

§ 30 
Amtsbezeichnungen 

(1) Die Amtsbezeichnung lautet "Pfarrerin" oder "Pfarrer". Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhe-
stand führen ihre letzte Amtsbezeichnung mit dem Zusatz "im Ruhestand" ("i. R."). 

(2) Bei Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses erlischt das Recht zur Fortführung der 
Amtsbezeichnung, es sei denn, dass dieses Recht ausdrücklich belassen wird. In diesem 
Falle darf die bisherige Amtsbezeichnung nur mit dem Zusatz "außer Dienst" ("a. D.") geführt 
werden. Bei Verstößen gegen diese Vorschrift kann das Recht zur Fortführung der Amtsbe-
zeichnung entzogen werden. 

(3) Endet ein kirchliches Leitungs- und Aufsichtsamt ohne gleichzeitigen Eintritt in den Ruhe-
stand, so gilt Absatz 2 entsprechend. 

Kapitel 2 Pflichten 

§ 31 
Beichtgeheimnis und seelsorgliche Schweigepflicht 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, das Beichtgeheimnis gegenüber jedermann 
unverbrüchlich zu wahren. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alles zu schweigen, was ihnen in Ausübung der 
Seelsorge anvertraut worden oder bekannt geworden ist. Werden sie von der Person, die 
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sich ihnen anvertraut hat, von der Schweigepflicht entbunden, sollen sie gleichwohl sorgfältig 
prüfen, ob und inwieweit sie Aussagen oder Mitteilungen verantworten können. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer müssen Nachteile, die sich aus der Pflicht zur Wahrung des 
Beichtgeheimnisses und der seelsorglichen Verschwiegenheit ergeben, auf sich nehmen. 
Die Kirche hat ihnen und ihrer Familie in einem solchen Falle Schutz und Fürsorge zu ge-
währen. 

§ 32 
Amtsverschwiegenheit 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alle Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres 
Dienstes bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mittei-
lungen im dienstlichen Verkehr oder von Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeu-
tung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, sofern nicht ein Vorbehalt ausdrücklich angeord-
net oder vereinbart ist. Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach 
Beginn des Ruhestandes und nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen über Angelegenheiten, die nach Absatz 1 der Amtsver-
schwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich 
aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn durch 
die Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet würden. Hat sich der Vorgang, der 
den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Ge-
nehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden. 

§ 33 
Geschenke und Vorteile 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrern ist es mit Rücksicht auf ihre Unabhängigkeit und das Ansehen 
des Amtes untersagt, Belohnungen, Geschenke oder sonstige Zuwendungen oder Vorteile 
irgendwelcher Art für sich oder einen Dritten zu fordern, sich versprechen zu lassen oder 
anzunehmen. Sofern es sich um ortsübliche Sachzuwendungen geringen Umfangs handelt, 
dürfen diese ausnahmsweise angenommen werden. Ausnahmen, die nicht unter Satz 2 fal-
len, bedürfen der Genehmigung, soweit es sich nicht eindeutig um Zuwendungen handelt, 
die im Familien- oder Freundeskreis üblich sind und die keinen Bezug zum Dienst der Pfarre-
rin oder des Pfarrers haben. Sätze 1 bis 3 gelten auch nach Beginn des Ruhestandes und 
nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses. 

(2) Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot verstößt, hat auf Verlangen das aufgrund 
des pflichtwidrigen Verhaltens Erlangte dem Dienstherrn herauszugeben, soweit nicht im 
Strafverfahren der Verfall angeordnet worden oder es auf andere Weise auf den Staat über-
gegangen ist. Für den Umfang des Herausgabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung ent-
sprechend. Die Herausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht, dem Dienstherrn 
Auskunft über Art, Umfang und Verbleib des Erlangten zu geben. 

§ 34 
Unterstützung von Vereinigungen 

Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen einer Vereinigung nicht angehören oder sie auf andere Wei-
se unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in der Wahr-
nehmung ihres Dienstes wesentlich behindert werden. 

§ 35 
Mäßigungsgebot 

Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei politischer Betätigung und bei Äußerungen zu Fragen 
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des öffentlichen Lebens die Mäßigung und Zurückhaltung zu üben, welche die Rücksicht auf 
das Amt gebietet. 

§ 36 
Mandatsbewerbung 

(1) Beabsichtigt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, sich um die Aufstellung als Kandidatin oder 
Kandidat für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zu einem 
gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes oder zu einem kommunalpolitischen Mandat zu 
bewerben, so ist diese Absicht unverzüglich, jedenfalls vor Annahme der Kandidatur, anzu-
zeigen. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Kandidatinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Euro-
päischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu einem gesetzgebenden Organ ei-
nes Bundeslandes aufgestellt worden sind, sind innerhalb der letzten zwei Monate vor dem 
Wahltag und am Wahltag beurlaubt. Ein Verlust der Stelle tritt nicht ein. Eine Dienstwohnung 
kann weiter bewohnt werden. Im Übrigen gilt § 74. 

(3) Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist die Pfarrerin oder der Pfarrer beurlaubt. Es 
gilt § 74. Eine Dienstwohnung ist zu räumen. Die Beurlaubung endet mit Ablauf der Wahlpe-
riode oder mit einer vorzeitigen Beendigung des Mandats. 

(4) Während einer Beurlaubung nach Absatz 2 und 3 darf das Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung nur im Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt wer-
den. 

(5) Für die Mandatsbewerbung und Mandatsausübung in einer kommunalen Vertretungskör-
perschaft oder in anderen als den in Absatz 2 bis 4 genannten politischen Ämtern gelten die 
Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes entsprechend. 

(6) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse können von den Absätzen 2, 3 und 5 abweichende Regelungen treffen. 

§ 37 
Amtstracht 

Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen wird die vorgeschriebene Amtstracht getragen. Bei 
sonstigen Anlässen darf sie nur getragen werden, wenn dies dem Herkommen entspricht 
oder besonders angeordnet wird. Orden, Ehrenzeichen und Abzeichen dürfen zur Amtstracht 
nicht getragen werden. 

§ 38 
Präsenzpflicht 

(1) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer müssen erreichbar sein und ihren Dienst 
innerhalb angemessener Zeit im Dienstbereich aufnehmen können. 

(2) Sind Pfarrerinnen und Pfarrer an der Erfüllung ihrer Dienstpflichten, insbesondere der 
Präsenzpflicht gehindert, so haben Sie die Verhinderung unverzüglich anzuzeigen. Im Falle 
der Verhinderung aufgrund Krankheit kann ein ärztliches oder ein amts- oder vertrauensärzt-
liches Attest verlangt werden. 

(3) Nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer schuldhaft ihren Dienst nicht wahr oder verletzen sie 
schuldhaft ihre Präsenzpflicht, so verlieren sie für die Dauer der Abwesenheit den Anspruch 
auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienstbezüge ist festzustellen und der Pfarrerin und dem 
Pfarrer mitzuteilen. Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 
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§ 39 
Residenzpflicht, Dienstwohnung 

(1) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer sind verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. 
Eine für sie bestimmte Dienstwohnung haben sie zu beziehen. Ausnahmen können in be-
sonders begründeten Fällen genehmigt werden. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen 
kirchlichen Auftrag oder in einem kirchenleitenden Amt haben ihre Wohnung so zu nehmen, 
dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihres Dienstes nicht beeinträchtigt werden. 
Sie können angewiesen werden, eine Dienstwohnung zu beziehen. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Dienstwohnung bewohnen, dürfen Teile der Dienst-
wohnung nur mit Genehmigung an Dritte überlassen. Die Ausübung eines Gewerbes oder 
eines anderen Berufes in der Dienstwohnung bedarf, auch für die mit ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen, einer Genehmigung. 

(4) Wird das Pfarrdienstverhältnis beendet, so ist die Dienstwohnung unverzüglich zu räu-
men. Dies gilt bei Veränderungen des Pfarrdienstverhältnisses sinngemäß. 

§ 40 
Ehe und Familie 

(1) Für Pfarrerinnen und Pfarrer sind Ehe und Familie nach evangelischem Verständnis das 
Leitbild für das verbindliche Zusammenleben. Dieses Leitbild ist in der Amts- und Lebensfüh-
rung zu vertreten. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer sollen sich bewusst sein, dass die Wahl einer Ehepartnerin oder 
eines Ehepartners Auswirkungen auf ihren Dienst hat. Ehepartnerinnen und Ehepartner sol-
len evangelisch sein. Sie müssen einer christlichen Kirche angehören; im Einzelfall kann 
eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Wahrnehmung des Dienstes nicht beeinträch-
tigt wird. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine beabsichtigte Änderung ihres Personenstandes, 
eine kirchliche Trauung und andere wesentliche Änderungen in ihren persönlichen Lebens-
verhältnissen alsbald anzuzeigen. Sie haben die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen 
vorzulegen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen auf den Dienst beurteilen zu können. 

(4) Erfordern Änderungen in den Lebensverhältnissen besondere Rücksichtnahmen auf den 
Dienst, insbesondere auf die Gemeinde, so sind hierzu einvernehmliche Regelungen zu tref-
fen. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande und ist zu erwarten, dass die Lebensumstände 
zu einer nachhaltigen Störung des Dienstes führen werden, so kann die Pfarrerin oder der 
Pfarrer ohne Zustimmung versetzt werden. Ist eine Versetzung in eine andere Stelle nicht 
durchführbar, so wird die Pfarrerin oder der Pfarrer in den Wartestand. § 78 Absatz 1 und 2, 
§§ 80 bis 83 gelten entsprechend. § 85 Absatz 4 bleibt unberührt. 

(5) Wenn Gliedkirchen einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrern für ihre Lebensführung eine an-
dere Form des Zusammenlebens gestatten, so kann dies nur unter der Voraussetzung ge-
schehen, dass diese Lebensform von Verlässlichkeit und gegenseitiger Verantwortung ge-
prägt ist und die Wahrnehmung des Dienstes nicht beeinträchtigt wird. Die Absätze 1 bis 4 
gelten entsprechend. 

§ 41 
Verwaltungsarbeit 

Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen obliegenden Aufgaben in der Verwaltung, der 
pfarramtlichen Geschäftsführung, der Kirchenbuchführung und in Vermögens- und Geldan-
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gelegenheiten sorgfältig zu erfüllen. 

§ 42 
Pflichten bei Beendigung eines Auftrages 

Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei Beendigung eines Auftrages oder einer sonstigen ihnen 
übertragenen Aufgabe, auch nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses, die in ihrem 
Besitz befindlichen amtlichen Schriftstücke und Gegenstände aller Art, insbesondere Auf-
zeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben 
handelt, sowie Kirchensiegel, Kirchenbücher, Kirchenakten, Kassenbücher und Vermögens-
werte zu übergeben und über eine ihnen anvertraute Vermögensverwaltung Rechenschaft 
abzulegen. Die Pflicht zur Herausgabe gilt auch für ihre Hinterbliebenen und Erben. 

§ 43 
Mitteilungen in Strafsachen 

Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Mitteilung verpflichtet, wenn in einem strafrechtlichen Ver-
fahren Anklage gegen sie erhoben oder Strafbefehl erlassen wird. Sie haben das Ergebnis 
eines solchen Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen. 

§ 44 
Amtspflichtverletzung 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie in ihrer Amts- und Lebens-
führung innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten 
verstoßen. 

(2) Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung richten 
sich nach dem Disziplinarrecht. 

§ 45 
Lehrpflichtverletzung 

Nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse findet im Falle einer Beanstandung der Lehre ein 
besonderes Verfahren statt. Verfahren und Rechtsfolgen werden durch Kirchengesetz 
geregelt. 

§ 46 
Schadensersatz 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind an die Ordnungen ihrer Kirche gebunden. Verletzen sie 
vorsätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pflichten, so haben sie dem Rechtsträger, 
dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu erset-
zen. Dasselbe gilt, wenn der Rechtsträger einem anderen Schadensersatz zu leisten hat, 
weil eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Dienstpflichten verletzt hat. 

(2) Haben mehrere Pfarrerinnen oder Pfarrer den Schaden gemeinsam verursacht, so haften 
sie gesamtschuldnerisch. 

(3) Leistet die Pfarrerin oder der Pfarrer dem Rechtsträger Ersatz und hat dieser einen Er-
satzanspruch gegen einen Dritten, so ist dieser Anspruch an die Pfarrerin oder den Pfarrer 
abzutreten. 

(4) Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der 
Dienstherr Kenntnis im Sinne der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
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erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn aner-
kannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

Kapitel 3 Rechte 

§ 47 
Recht auf Fürsorge  

Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind 
gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in 
Schutz zu nehmen. 

§ 48 
Seelsorge 

Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf seelsorgliche Begleitung. 

§ 49 
Unterhalt 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre 
Familie, insbesondere durch Gewährung von Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen 
in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen. Das Nähere sowie die Erstattung von Reise- und 
Umzugskosten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. Die Regelung der Besoldung und Ver-
sorgung bedarf eines Kirchengesetzes. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Ansprü-
che auf Dienstbezüge nur insoweit abtreten, als sie der Pfändung unterliegen. Der Dienstherr 
kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienstbezü-
ge nur insoweit geltend machen, als sie pfändbar sind. Diese Einschränkung gilt nicht, soweit 
ein Anspruch auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 

§ 50 
Abtretung von Schadensersatzansprüchen 

(1) Werden Pfarrerinnen oder Pfarrer oder deren Angehörige körperlich verletzt oder getötet, 
so werden Leistungen, zu denen der Dienstherr während einer auf der Körperverletzung be-
ruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung 
verpflichtet ist, nur gewährt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf Schadensersatz 
wegen der Körperverletzung oder der Tötung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug 
um Zug abgetreten werden. 

(2) Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht zum Nachteil der berechtigten Person 
geltend gemacht werden. 

§ 51 
Schäden bei Ausübung des Dienstes 

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungs-
stücke oder sonstige Gegenstände, die üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mit-
geführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann gegen 
Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet werden. 

(2) Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässi-
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ges Verhalten der Pfarrerin oder des Pfarrers herbeigeführt worden ist. 

§ 52 
Dienstfreier Tag  

Pfarrerinnen und Pfarrer können unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange ihren 
Dienst so einrichten, dass ein Tag in der Woche von dienstlichen Verpflichtungen frei bleibt. 
Die Präsenzpflicht nach § 38 Absatz 1 bleibt hiervon unberührt. 

§ 53 
Erholungs- und Sonderurlaub  

(1) Pfarrerinnen und Pfarrern steht jährlich Erholungsurlaub unter Fortgewährung der 
Dienstbezüge zu. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrern kann aus wichtigen Gründen Sonderurlaub gewährt werden.  

(3) Zur Mitarbeit in verfassungsmäßigen kirchlichen Organen benötigen Pfarrerinnen und 
Pfarrer keinen Urlaub. Hat die Mitarbeit zur Folge, dass sie ihre Präsenzpflicht nach § 38 
Absatz 1 oder eine andere Pflicht zur Anwesenheit nicht wahrnehmen können, so haben sie 
dies vorher anzuzeigen. 

(4) Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung. 

§ 54 
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und  

Teilhabe behinderter Menschen 

(1) Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen sind anzuwenden, soweit diese unmittelbar gelten. Im 
Übrigen gelten die Regelungen für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend, 
soweit sie nicht der Wahrnehmung gottesdienstlicher Aufgaben entgegen stehen und soweit 
nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse je für ihren Bereich andere Regelungen treffen. 

(2) Wird während der Elternzeit kein Dienst oder Dienst mit weniger als der Hälfte eines vol-
len Dienstumfangs ausgeübt, so tritt ein Verlust der Stelle nicht ein, sofern diese Formen der 
Elternzeit insgesamt längstens für 18 Monate in Anspruch genommen werden. Im Übrigen 
gelten § 68 Absatz 3 und § 74 entsprechend. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich eine län-
gere Frist bestimmen. 

(3) Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit dürfen sich bei der Einstellung und dem 
beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer, die Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten Beihilfe nach den 
Regelungen des § 74 Absatz 5. 

Kapitel 4 Begleitung des Dienstes, Aufsicht 

§ 55 
Personalentwicklung und Fortbildung 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erforderli-
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chen Kompetenzen durch Maßnahmen der Personalentwicklung und regelmäßige Fortbil-
dung fortzuentwickeln. 

(2) Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst 
würdigen und ihnen helfen, die für ihren Dienst erforderlichen Gaben zu entdecken, zu för-
dern und zu entwickeln. Im Rahmen der Personalentwicklung können insbesondere regel-
mäßige Gespräche nach einer festen Ordnung durchgeführt und verbindliche Vereinbarun-
gen über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwicklung getroffen werden. 

(3) Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, 
Einsichten und Fertigkeiten fortzuentwickeln. Maßnahmen der Fortbildung sind insbesondere 
die theologische Arbeit im Pfarrkonvent, die Teilnahme an Fortbildungsangeboten und das 
Selbststudium. 

§ 56 
Visitation 

Pfarrerinnen und Pfarrer sind nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse berechtigt und 
verpflichtet, sich zusammen mit der Kirchengemeinde oder Einrichtung, in der sie Dienst tun, 
visitieren zu lassen und an der Visitation mitzuwirken. 

§ 57 
Dienstaufsicht 

(1) Die Dienstaufsicht soll sicherstellen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Pflichten ord-
nungsgemäß erfüllen. 

(2) Die mit der Dienstaufsicht beauftragten Personen oder Stellen können die Pfarrerinnen 
und Pfarrer insbesondere beraten, anleiten, ermahnen und rügen. Sie können dienstliche 
Anordnungen treffen. Diese sind für die Pfarrerinnen und Pfarrer bindend. 

(3) Wer die Dienstaufsicht ausübt, hat darauf zu achten, dass das Handeln im Rahmen der 
Dienstaufsicht von der Seelsorge an Pfarrerinnen und Pfarrern unterschieden wird. 

§ 58 
Ersatzvornahme 

Vernachlässigen Pfarrerinnen oder Pfarrer ihre Dienstpflichten, so kann nach erfolgloser 
Mahnung und Fristsetzung auf ihre Kosten die ersatzweise Erledigung rückständiger Arbei-
ten veranlasst werden. 

§ 59 
Vorläufige Untersagung der Dienstausübung 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrern kann die Ausübung des Dienstes aus wichtigen dienstlichen 
Interessen ganz oder teilweise untersagt werden. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum 
Ablauf von drei Monaten gegen die Pfarrerin oder den Pfarrer ein Disziplinarverfahren oder 
ein auf Rücknahme der Berufung (§ 23), auf Veränderung des Pfarrdienstverhältnisses 
(§§ 67 bis 91), oder auf Entlassung gerichtetes Verfahren (§§ 93 bis 99) eingeleitet worden 
ist. 

(2) Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften die Ausübung des 
Dienstes zu untersagen, bleibt unberührt. 
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 Kapitel 5 Personalakten 

§ 60 
Personalaktenführung 

(1) Für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer ist eine Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich zu 
behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen. 

(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Pfarrerin oder den Pfarrer betreffen, 
soweit sie mit dem Pfarrdienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang 
stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten (Personal-
aktendaten). Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Pfarrdienstverhältnis 
sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten, sind nicht Bestandteil 
der Personalakten. Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so ist in die 
Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten aufzunehmen. Ist die Führung von 
Nebenakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu vermerken. 

(3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirt-
schaft verwendet werden. Soweit in diesem Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist, rich-
ten sich Verarbeitung und Nutzung sowie Übermittlung der Personalaktendaten nach dem 
Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der je-
weils geltenden Fassung. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für 
sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Perso-
nalakte zu hören; ihre Äußerungen sind zur Personalakte zu nehmen. Anonyme Schreiben 
dürfen nicht in die Personalakte aufgenommen werden. 

(5) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie 

1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Pfarrerin oder des 
Pfarrers unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, 

2. für die Pfarrerin oder den Pfarrer ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden kön-
nen, auf eigenen Antrag nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für 
dienstliche Beurteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift 
oder durch die Einleitung eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens unter-
brochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als 
nicht unterbrochen. 

(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie 
Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sind mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfar-
rers nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

§ 61 
Einsichts- und Auskunftsrecht 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben, auch nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses, ein 
Recht auf Einsicht in ihre vollständige Personalakte. Dies gilt ebenso für die von ihnen beauf-
tragten Ehepartnerinnen, Ehepartner, Kinder und Eltern. 

(2) Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Interessen nicht ent-
gegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben, wenn ein berechtigtes 
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Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren Bevollmächtigte. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die 
personenbezogene Daten über sie enthalten und für ihr Pfarrdienstverhältnis verarbeitet oder 
genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Einsichtnahme ist 
unzulässig, wenn die Daten der Pfarrerinnen und Pfarrer mit Daten Dritter oder mit Daten, 
die nicht personenbezogen sind und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auf-
trages gefährden könnte, derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist den Pfarrerinnen und Pfar-
rern Auskunft zu erteilen. Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten re-
geln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse je für ihren Bereich. 

(4) Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit 
dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, können auf Kosten der Pfarrerin oder des 
Pfarrers Kopien gefertigt werden. 

(5) Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht gleich; insoweit gelten die Absät-
ze 1 bis 3 entsprechend. 

(6) Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterliegen der Amtsverschwiegenheit 
nach § 32. 
 
(7) Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinarverfahrens und die Unterrichtung über 
die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten für diese Akten regelt das Diszip-
linarrecht. 

Kapitel 6 Nebentätigkeit 

§ 62 
Nebentätigkeit, Grundsatz 

Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder 
ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und 
mit der sorgfältigen Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche Interessen 
nicht entgegenstehen. 

§ 63 
Angeordnete Nebentätigkeiten 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, nach Maßgabe des für sie geltenden Rechts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse auf Verlangen der zuständigen oder vorgesetzten aufsichtführenden Personen oder 
Stellen eine Nebentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, 
soweit sie die erforderliche Eignung dafür besitzen und ihnen die Übernahme zugemutet 
werden kann. 

(2) Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestandes oder mit der Beendigung des 
Pfarrdienstverhältnisses endet eine Nebentätigkeit nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nichts 
anderes bestimmt wird. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung 
übernommenen Tätigkeit in einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person 
haftbar gemacht werden, haben Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Schadens. 
Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, so besteht ein Er-
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satzanspruch nur dann, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer auf Verlangen einer Person oder 
einer Stelle gehandelt hat, die die Dienstaufsicht ausübt. 

§ 64 
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten 

(1) Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der Genehmigung. Die Genehmigung kann 
bedingt, befristet, widerruflich oder mit Auflagen erteilt werden. Jede wesentliche Änderung 
der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Die Genehmigung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 62 nicht oder nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt insbesonde-
re vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätigkeit geeignet ist, 

1. nach Art und Umfang die Pfarrerin oder den Pfarrer so stark in Anspruch zu nehmen, dass 
die sorgfältige Erfüllung der Dienstpflichten behindert werden kann, 

2. die Pfarrerin oder den Pfarrer in einen Widerstreit mit den Dienstpflichten zu bringen, 

3. das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu beeinträchtigen. 

§ 65 
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten 

(1) Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkeiten: 

1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Angehörigen, 

2. eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen, 

3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Pfarrerin oder des Pfarrers unterliegen-
den Vermögens, 

4. die Tätigkeit in Pfarrvereinen oder anderen Berufsverbänden, 

5. die Übernahme von Ehrenämtern, 

6. eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder 
Vortragstätigkeit, 

7. eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachtertätigkeit. 

(2) Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach Ab-
satz 1 Nummer 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich ausgeübt werden. 

(3) Aus begründetem Anlass kann verlangt werden, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer über 
eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbesondere über deren Art und Umfang, schrift-
lich Auskunft erteilt. 

(4) Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit nach Absatz 1 und 2 ist zu unter-
sagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 64 Absatz 2 gegeben ist. Sofern es zur sachge-
rechten und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit 
auch bedingt, befristet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden. 
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§ 66 
Rechtsverordnung über Nebentätigkeiten 

Die zur Ausführung der §§ 62 bis 65 notwendigen Regelungen können die Evangelische 
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren 
Bereich durch Rechtsverordnung treffen. In der Rechtsverordnung kann insbesondere be-
stimmt werden, 

1. ob und inwieweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit Bezügen verpflichtet sind, die Vergütungen 
aus Nebentätigkeiten ganz oder teilweise abzuführen; 

2. dass Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine 
Abrechnung über die Vergütungen und geldwerten Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen 
haben; 

3. unter welchen Voraussetzungen Pfarrerinnen und Pfarrer zur Ausübung von Nebentätig-
keiten für dienstliche Zwecke bestimmte Einrichtungen, Personal oder Material in Anspruch 
nehmen dürfen und in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu entrichten ist. 

Teil 6 Veränderungen des Pfarrdienstverhältnisses 

Kapitel 1 Beurlaubung und Teildienst 

§ 67 
Beurlaubung und Teildienst 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf 
ihren Antrag ohne Besoldung von der Pflicht zur Dienstleistung ganz freigestellt werden (Be-
urlaubung). 

(2) Ihr Dienstumfang kann auf ihren Antrag nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun-
gen bei entsprechender Kürzung der Besoldung bis zur Hälfte des Umfanges eines uneinge-
schränkten Dienstes ermäßigt werden (Teildienst). 

§ 68 
Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind, soweit besondere kirchliche oder dienstliche Interessen 
nicht entgegenstehen, auf Antrag zu beurlauben, wenn sie 
 
1. mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder 

2. nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige sonstige Angehörige 

tatsächlich betreuen oder pflegen. Unter denselben Voraussetzungen ist Teildienst zu bewil-
ligen. 

(2) Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie mehrfach gewährt wird, auch in Ver-
bindung mit einer Beurlaubung nach § 70 die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschrei-
ten. 

(3) Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Beurlaubung widerrufen oder der Teil-
dienst geändert werden, wenn die Beurlaubung oder der Teildienst im bisherigen Umfang 
nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
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(4) Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die Verbindung zum Dienst und der 
berufliche Wiedereinstieg durch geeignete Maßnahmen erleichtert werden. 

§ 69 
Beurlaubung im kirchlichen Interesse 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag im kirchlichen Interesse beurlaubt werden. 

(2) Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Versorgungs-
rechts als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet werden, sofern die Beurlaubung im Inte-
resse des Dienstherrn liegt. Im Falle eines besonderen Interesses des Dienstherrn an der 
Beurlaubung kann die Besoldung belassen werden. 

(3) Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen werden, wenn sie der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
Sie kann von Amts wegen aus dienstlichen oder kirchlichen Interessen beendet werden. 

§ 70 
Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag 

1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder 

2. für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss 

beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Die 
Beurlaubung soll, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 68, die Dauer von fünf-
zehn Jahren nicht überschreiten. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrern kann auf Antrag Teildienst bewilligt werden, soweit kirchliche 
oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Soweit zwingende kirchliche oder dienstli-
che Interessen dies erfordern, kann auch nachträglich die Dauer des Teildienstes beschränkt 
oder der Umfang des zu leistendes Teildienstes erhöht werden. 

(3) Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Beurlaubung widerrufen oder der Teil-
dienst geändert werden, wenn die Beurlaubung oder der Teildienst im bisherigen Umfang 
nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren Bereich Regelungen über den Alters-
teildienst und über eine Sabbatzeit treffen. 

§ 71 
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot 

(1) Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst beantragt, so sind die Pfarrerinnen und Pfarrer 
schriftlich auf die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen. 

(2) Teildienst und familienbedingte Beurlaubung dürfen sich bei dem beruflichen Fortkom-
men nicht nachteilig auswirken, wenn nicht zwingende sachliche Gründe vorliegen. 



   Entwurfsstand: 18. August 2009 

 28 

§ 72 
Nebentätigkeit während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes 

Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes dürfen nur solche Nebentätigkeiten 
ausgeübt werden, die dem Zweck der Beurlaubung oder des Teildienstes nicht zuwiderlau-
fen und denen kirchliche Interessen nicht entgegenstehen. Hauptberufliche Erwerbstätigkei-
ten sind genehmigungspflichtig; Nebentätigkeiten, soweit sie nicht unter § 65 Absatz 1 fallen, 
sind anzeigepflichtig. 

§ 73 
Verfahren 

(1) Beurlaubung und Teildienst beginnen, wenn kein anderer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit 
dem Ablauf des Monats, in dem der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Verfügung bekannt gege-
ben wird. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst sollen der Beginn 
und das Ende einer Beurlaubung und eines Teildienstes oder eine Änderung derselben je-
weils auf den Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres oder eines Semesters festgesetzt 
werden. 

(2) Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung oder eines Teildienstes soll spätestens 
drei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes gestellt werden. 

§ 74 
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung 

(1) Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Stelle oder 
ihren Auftrag im Sinne des § 26 und die damit verbundenen oder persönlich übertragenen 
Aufgaben. Im Einzelfall können Stelle oder Auftrag und die damit verbundenen oder persön-
lich übertragenen Aufgaben ganz oder teilweise belassen werden. Das Pfarrdienstverhältnis 
dauert fort; alle Anwartschaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben waren, bleiben 
gewahrt. Die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften über die Berücksichti-
gung von Zeiten einer Beurlaubung ohne Besoldung bleiben unberührt. 

(2) Für die Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten aus dem Pfarrdienstver-
hältnis mit Ausnahme der Lebensführungspflichten aus § 3 Absatz 2, der Pflichten zur Wah-
rung des Beichtgeheimnisses und der seelsorglichen Schweigepflicht gemäß § 31 und zur 
Amtsverschwiegenheit gemäß § 32, des Umgangs mit Geschenken und Vorteilen gemäß 
§ 33, des Verbots der Unterstützung von Vereinigungen gemäß § 34 und des Mäßigungsge-
bots gemäß § 35. Das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
darf nur im Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt werden. 

(3) Die Beurlaubung endet mit Ablauf der festgelegten Dauer. 

(4) Während einer Beurlaubung unterstehen Pfarrerinnen und Pfarrer der Lehr- und Diszipli-
naraufsicht der Kirche, die sie beurlaubt hat; sie sollen an Fortbildungsveranstaltungen und 
Maßnahmen der Personalentwicklung im Sinne des § 55 teilnehmen. 

(5) Während der Zeit der Beurlaubung und des Teildienstes aus familiären Gründen besteht 
ein Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihil-
feregelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer mit Besoldung. Dies gilt nicht, wenn die Pfarrerin 
oder der Pfarrer berücksichtigungsfähiger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird oder 
Anspruch auf Familienhilfe nach den Bestimmungen des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch 
hat. Im Falle einer Beurlaubung nach § 69 Absatz 2 können Leistungen der Krankenfürsorge 
in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer mit Be-
soldung gewährt werden. Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abweichende oder ergänzende Rege-
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lungen treffen. 

(6) Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlau-
bung oder eines Teildienstes um eine Stelle zu bewerben. Führt die Bewerbung vor dem 
Ende der Beurlaubung oder des Teildienstes nicht zum Erfolg, so soll unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Stellenbesetzungsrechts von Amts wegen eine Stelle oder ein Auftrag im Sin-
ne des § 26 übertragen werden. Steht nach Ablauf einer Beurlaubung weder eine Stelle noch 
ein Auftrag zur Verfügung, so wird die Pfarrerin oder der Pfarrer in den Wartestand versetzt. 
Mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers kann anstelle einer Versetzung in den War-
testand die Beurlaubung um die Zeit verlängert werden, die erforderlich ist, um eine Stelle 
oder einen Auftrag zu übertragen. 

Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung, Umwandlung und Wartestand 

§ 75 
Abordnung 

(1) Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung einer der Ausbildung der Pfarrerin 
oder des Pfarrers entsprechenden Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle desselben oder 
eines anderen Dienstherrn unter Beibehaltung der bisherigen Stelle oder des bisherigen Auf-
trages im Sinne des § 26. Die Abordnung erfolgt im dienstlichen Interesse. Sie kann ganz 
oder teilweise erfolgen. 

(2) Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers, wenn sie 

1. insgesamt länger als zwölf Monate dauert oder 

2. zu einem anderen Dienstherrn erfolgt. 

(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn wird von dem abgebenden im Einver-
ständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das Einverständnis ist schriftlich zu 
erklären. 

(4) Für die abgeordneten Pfarrerinnen und abgeordneten Pfarrer sind die für den Bereich 
des aufnehmenden Dienstherrn geltenden Vorschriften über die Rechte und Pflichten der 
Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend anzuwenden mit Ausnahme der Regelungen über die 
Amtsbezeichnung (§ 30), die Zahlung von Bezügen, von Krankenfürsorgeleistungen und von 
Versorgung (§ 49 Absatz 1). 

§ 76 
Zuweisung 

(1) Eine Zuweisung ist die befristete oder unbefristete Übertragung einer der Ausbildung der 
Pfarrerin oder des Pfarrers entsprechenden Tätigkeit bei einer Einrichtung oder einem 
Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes. Die Zuweisung kann 
ganz oder teilweise erfolgen. Die Rechtsstellung der Pfarrerin oder des Pfarrers bleibt unbe-
rührt. 

(2) Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse. Sie bedarf der Zustimmung der Pfarrerin 
oder des Pfarrers. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrern mit einer Stelle oder einem Auftrag im Sinne des § 26 in einer 
Einrichtung, die ganz oder teilweise in eine privatrechtlich organisierte Einrichtung der Kirche 
oder der Diakonie umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zustimmung im kirchlichen Interes-
se eine ihrer Ausbildung entsprechende Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen werden. 
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(4)  Die Zuweisung kann im dienstlichen oder kirchlichen Interesse beendet werden. 

(5) Bei einer Zuweisung von insgesamt nicht mehr als einem Jahr tritt ein Verlust der Stelle 
nur mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers ein. Im Übrigen gilt § 74 Absatz 6 ent-
sprechend. 

§ 77 
Versetzung 

(1) Versetzung ist die Übertragung eines anderen Stelle oder eines anderen Auftrages im 
Sinne des § 26 unter Verlust der bisherigen Stelle oder des bisherigen Auftrages. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer sind grundsätzlich unversetzbar. Sie können nur versetzt wer-
den, wenn sie sich um die andere Verwendung bewerben oder der Versetzung zustimmen 
oder wenn ein besonderes kirchliches Interesse an der Versetzung besteht. Ein besonderes 
kirchliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn 

1. die befristete Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages im Sinne des § 26 endet, 

2. die Wahrnehmung eines Aufsichtsamtes endet, das mit der bisherigen Stelle oder dem 
bisherigen Auftrag im Sinne des § 26 verbunden ist, 

3. aufgrund verbindlich beschlossener Stellenplanung ihre Stelle aufgehoben werden, unbe-
setzt sein oder einen anderen Dienstumfang erhalten soll, oder ihr Dienstbereich neu geord-
net wird, 

4. es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Gesamtbesetzung der Stellen im Bereich ihres 
Dienstherrn notwendig ist, 

5. in ihrer bisherigen Stelle oder ihrem bisherigen Auftrag eine nachhaltige Störung in der 
Wahrnehmung des Dienstes gemäß § 78 Absatz 1 und 2 festgestellt wird; die Gründe für die 
nachhaltige Störung müssen nicht im Verhalten oder in der Person der Pfarrerin oder des 
Pfarrers liegen, 

6. sie wegen ihres Gesundheitszustandes in der Ausübung ihres bisherigen Dienstes we-
sentlich beeinträchtigt sind. 

(3) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, können über Absatz 1 hinaus auch versetzt 
werden, wenn sie mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde (§ 28 Absatz 1) tätig wa-
ren und das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen 
kirchlichen Auftrag im Sinne des § 26 sowie Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
(§ 28), die keine Stelle inne haben, können über die in Absatz 2 genannten Gründe hinaus 
ohne ihre Zustimmung in eine andere Stelle oder einen anderen Auftrag versetzt werden, 
wenn dafür ein kirchliches Interesse besteht. 

(5) Sieht das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse vor, dass zwei Pfarrerinnen oder Pfarrern, deren Dienstum-
fang jeweils eingeschränkt ist, gemeinsam eine Stelle übertragen werden kann, so kann 
durch Kirchengesetz bestimmt werden, dass eine beteiligte Person versetzt werden kann, 
wenn das Pfarrdienstverhältnis der anderen beteiligten Person verändert wird oder endet. 
§ 80 Absatz 2 und 3 und §§ 81 und 82 können für anwendbar erklärt werden. 

(6) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren Bereich von den Regelungen des Ab-
satz 2 Nummer 4 und 5 und Absatz 3 abweichen. 
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§ 78 
Versetzungsverfahren und -voraussetzungen 

(1) Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 77 Absatz 2 Satz 3 Nummer 5 werden die 
erforderlichen Erhebungen durchgeführt. Der Beginn der Erhebungen wird der Pfarrerin oder 
dem Pfarrer mitgeteilt. Für die Dauer der Erhebungen nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer den 
Dienst in der ihnen übertragenen Stelle oder in dem ihnen übertragenen Auftrag nicht wahr. 
Während dieser Zeit soll eine angemessene Aufgabe übertragen werden. 

(2) Eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes liegt insbesondere vor, 
wenn die Erfüllung der dienstlichen oder der gemeindlichen Aufgaben nicht mehr gewährleis-
tet ist, weil das Verhältnis zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und nicht unbeträchtli-
chen Teilen der Gemeinde zerrüttet ist oder weil das Vertrauensverhältnis zwischen der Pfar-
rerin oder dem Pfarrer und dem Vertretungsorgan der Gemeinde zerstört ist und nicht er-
kennbar ist, dass das Vertretungsorgan rechtsmissbräuchlich handelt. 

(3) Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 77 Absatz 2 Satz 3 Nummer 6 kann eine 
amts- oder vertrauensärztliche Untersuchung angeordnet werden. § 88 Absatz 3 und 5 gilt 
entsprechend. 

(4) Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin 
oder des Pfarrers. Bei einem Wechsel des Dienstherrn wird die Versetzung von dem abge-
benden im Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das Pfarrdienstver-
hältnis wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an die Stelle des bisherigen. 
Auf die Rechtsstellung der Versetzten sind die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden 
Vorschriften anzuwenden. 

§ 79 
Umwandlung in ein Kirchenbeamtenverhältnis 

Das Pfarrdienstverhältnis kann in ein Kirchenbeamtenverhältnis umgewandelt werden, wenn 
ein dienstliches Interesse besteht. In diesem Fall wird das Pfarrdienstverhältnis als Kirchen-
beamtenverhältnis fortgesetzt. Die Vorschriften über die Ordination (§§ 3 bis 8) und die da-
raus folgenden Rechte und Pflichten bleiben unberührt. 

§ 80 
Versetzung in den Wartestand 

(1) Wartestand ist die vorübergehende dienstrechtliche Stellung, in der einer Pfarrerin oder 
einem Pfarrer, ohne beurlaubt oder in den Ruhestand versetzt zu sein, weder eine Stelle 
noch ein anderer Auftrag im Sinne des § 26 übertragen ist. 

(2) Neben den anderen in diesem Gesetz genannten Fällen werden Pfarrerinnen und Pfarrer 
in den Wartestand versetzt, wenn eine Versetzung in eine andere Stelle in den Fällen des 
§ 77 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 bis 3 und 5 nicht durchführbar ist. 

(3) Anstelle einer Versetzung nach § 77 Absatz 2 kann die Pfarrerin oder der Pfarrer auf ei-
genen Antrag in den Wartestand versetzt werden. 

§ 81 
Verfahren und Rechtsfolgen der Versetzung in den Wartestand 

(1) Die Verfügung über die Versetzung in den Wartestand ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer 
zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des Wartestandes zurückgenommen werden. 

(2) Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfügung ein anderer Zeitpunkt bestimmt 
wird, mit dem Ende des Monats, in dem der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Versetzung in den 
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Wartestand bekannt gegeben wird. 

(3) Während des Wartestandes besteht ein Anspruch auf Wartegeld nach Maßgabe der je-
weils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen. 

(4) Im Fall des Wartestandes gemäß § 80 Absatz 2 in Verbindung mit § 76 Absatz 2 Num-
mer 5 können Pfarrerinnen und Pfarrern im kirchlichen Interesse Beschränkungen in der 
Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung auferlegt werden. Es kann bestimmt werden, dass ihre Bewerbungen der vorherigen 
Genehmigung einer aufsichtführenden Stelle bedürfen. 

§ 82 
Verwendung nach Versetzung in den Wartestand 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand sind verpflichtet, sich um eine ihrer Ausbildung 
entsprechende Stelle oder einen ihrer Ausbildung entsprechenden Auftrag im Sinne des § 26 
zu bewerben oder sich eine solche Stelle oder einen solchen Auftrag übertragen zu lassen. 
Sie können verpflichtet werden, sich in einer anderen Gliedkirche zu bewerben, wenn sie in 
dieser zur Bewerbung zugelassen werden. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand kann jederzeit ein ihrer Ausbildung entspre-
chender, befristeter Auftrag zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben erteilt werden (Warte-
standsauftrag). 

(3) Kommen Pfarrerinnen und Pfarrer trotz Aufforderung ihrer Pflicht zur Bewerbung nach 
Absatz 1 nicht nach oder nehmen sie ihren Dienst nach Absatz 2 nicht wahr, so verlieren sie 
für diese Zeit den Anspruch auf Dienstbezüge. Die Möglichkeit ein Disziplinarverfahren ein-
zuleiten, bleibt unberührt. 

§ 83 
Beendigung des Wartestandes 

Der Wartestand endet mit der 

1. erneuten Übertragung einer Stelle oder eines Auftrages im Sinne des § 26, 

2. Versetzung oder dem Eintritt in den Ruhestand oder 

3. Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses. 

Kapitel 3 Ruhestand 

§ 84 
Eintritt in den Ruhestand 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie 
die Regelaltersgrenze erreichen. Sie erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. 
Lebensjahres. Pfarrerinnen und Pfarrer im Schul- oder Hochschuldienst treten mit Ablauf des 
Schulhalbjahres oder des Semesters in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze 
erreichen. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regel-
altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach 
dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird diese Regelaltersgrenze wie folgt angehoben: 
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Geburtsjahr Anhebung um Mo-
nate 

Altersgrenze 

  Jahr Monat 
1947 1 65 1 
1948 2 65 2 
1949 3 65 3 
1950 4 65 4 
1951 5 65 5 
1952 6 65 6 
1953 7 65 7 
1954 8 65 8 
1955 9 65 9 
1956 10 65 10 
1957 11 65 11 
1958 12 66 0 
1959 14 66 2 
1960 16 66 4 
1961 18 66 6 
1962 20 66 8 
1963 22 66 10 

(3) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich in 
Aufnahme des von ihnen für anwendbar erklärten Besoldungs-und Versorgungsrechts eines 
Bundeslandes durch Kirchengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze festsetzen. 

(4) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann der Eintritt in den Ruhestand mit Zustim-
mung der Pfarrerin oder des Pfarrers um bis zu drei Jahren hinausgeschoben werden; bei 
Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst geschieht dies unter Berücksichti-
gung des Ablaufs des Schulhalbjahres oder des Semesters. 

§ 85 
Ruhestand auf Antrag 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, 
wenn 

1. sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder 

2. sie schwerbehindert im Sinne des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch sind und das 
62. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Pfarrerinnen oder Pfarrer, die schwerbehindert im Sinne des Neunten Buchs Sozialge-
setzbuch sind und vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf eigenen Antrag in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für Pfarrerinnen 
und Pfarrer, die schwerbehindert im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind und 
nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird diese Altersgrenze wie folgt angehoben: 

Geburtsjahr 
Geburtsmonat 

Anhebung um 
Monate 

Altersgrenze 

  Jahr Monat 
1952    

Januar 1 60 1 
Februar 2 60 2 

März 3 60 3 
April 4 60 4 
Mai 5 60 5 
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Juni - Dezember 6 60 6 
1953 7 60 7 
1954 8 60 8 
1955 9 60 9 
1956 10 60 10 
1957 11 60 11 
1958 12 61 0 
1959 14 61 2 
1960 16 61 4 
1961 18 61 6 
1962 20 61 8 
1963 22 61 10 

(3) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich 
durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Altersgrenzen abweichen. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer können auch in den Ruhestand versetzt werden, wenn aus 
Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, 
eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des Dienstes gemäß § 78 Absatz 1 und 2 
festgestellt wird und eine störungsfreie Wahrnehmung des Dienstes in einer anderen Stelle 
oder einem anderen Auftrag im Sinne des § 26 nicht erwartet werden kann. 

§ 86 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie wegen ihres kör-
perlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten 
dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen wer-
den, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als drei Monate kein Dienst 
geleistet wurde und keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder 
volle Dienstfähigkeit erlangt wird. 

(2) Dienstunfähigkeit liegt nicht vor, wenn gemäß § 77 Absatz 2 Satz 3 Nummer 6 in eine 
andere der Ausbildung entsprechende Stelle oder einen anderen der Ausbildung entspre-
chenden Auftrag in Sinne des § 26 versetzt werden kann und zu erwarten ist, dass die Pfar-
rerin oder der Pfarrer den gesundheitlichen Anforderungen der damit verbundenen Aufgaben 
genügen wird; es wird mindestens die Besoldung aus der Besoldungsgruppe der letzten 
Verwendung gezahlt. 

§ 87 
Begrenzte Dienstfähigkeit 

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, soll von der Versetzung in den Ru-
hestand wegen Dienstunfähigkeit abgesehen werden, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer 
Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausüben kann (begrenzte 
Dienstfähigkeit). § 88 Absatz 1 bis 3 und 5 gilt entsprechend.  

(2) Der Dienstumfang der Pfarrerin oder des Pfarrers ist entsprechend der begrenzten 
Dienstfähigkeit herabzusetzen. Die Besoldung der Pfarrerin oder des Pfarrers kann entspre-
chend der begrenzten Dienstfähigkeit herabgesetzt werden. Die Bezüge dürfen die Höhe der 
Ruhestandsbezüge nicht unterschreiten. 

(3) Von einer eingeschränkten Verwendung der Pfarrerin oder des Pfarrers soll abgesehen 
werden, wenn nach § 77 Absatz 2 Satz 3 Nummer 6 in eine andere der Ausbildung entspre-
chende Stelle oder einen anderen der Ausbildung entsprechenden Auftrag im Sinne des § 26 
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versetzt werden kann. 

§ 88 
Verfahren bei Dienstunfähigkeit 

(1) Beantragt eine Pfarrerinnen oder ein Pfarrer die Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit, so wird die Dienstunfähigkeit in der Regel aufgrund eines ärztlichen Gut-
achtens festgestellt, das die Pfarrerin oder den Pfarrer für dauernd unfähig erklärt, die 
Dienstpflichten zu erfüllen. 

(2) Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so 
wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer unter Angabe der Gründe mitgeteilt, dass eine Verset-
zung in den Ruhestand beabsichtigt ist. Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann innerhalb eines 
Monats Einwendungen erheben. Nach Ablauf der Frist wird über die Versetzung in den Ru-
hestand entschieden. 

(3) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann dienstlich verpflichtet werden, ein ärztliches Gutach-
ten über die Dienstfähigkeit vorzulegen oder sich, falls dies für erforderlich gehalten wird, 
auch ärztlich beobachten zu lassen. 

(4) Entzieht sich die Pfarrerin oder der Pfarrer trotz wiederholter schriftlicher Aufforderung 
ohne hinreichenden Grund der Verpflichtung, sich untersuchen oder beobachten zu lassen, 
so kann sie oder er so behandelt werden, als ob die Dienstunfähigkeit ärztlich festgestellt 
worden wäre. Die Besoldung wird mit dem Ende des Monats, in dem die Versetzung in den 
Ruhestand bekannt gegeben wird, einbehalten, soweit sie das Ruhegehalt übersteigt. 

(5) Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen sollen, soweit nicht im Einzelfall die 
Dienstunfähigkeit zweifelsfrei feststeht, durch Vertrauens- oder Amtsärztinnen und -ärzte 
erfolgen, wenn nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse jeweils für ihren Bereich etwas anderes bestimmt haben. 
Gutachten entfalten keine verbindliche Wirkung. Sie schließen die Erhebung weiterer Bewei-
se nicht aus. 

§ 89 
Versetzung aus dem Warte- in den Ruhestand 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können mit ihrer Zustimmung jederzeit in den 
Ruhestand versetzt werden. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand werden in den Ruhestand versetzt, wenn ihnen 
bis zum Ablauf von zwei Jahren nach dem Beginn des Wartestandes nicht erneut eine Stelle 
oder ein Auftrag im Sinne des § 26 übertragen worden ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, 
solange die oder der Betroffene einen Wartestandsauftrag gemäß § 82 Absatz 2 wahrnimmt. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können in den Ruhestand versetzt werden, wenn 
während des Wartestands neue Tatsachen festgestellt werden, die, aus Gründen, die in der 
Person oder in dem Verhalten der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, eine störungsfreie 
Wahrnehmung des Dienstes nicht erwarten lassen. 

§ 90 
Versetzung in den Ruhestand 

(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für die Berufung zuständigen Stelle ver-
fügt. Im Rahmen einer Abordnung nach § 75 erfolgt die Versetzung in den Ruhestand durch 
den abordnenden Dienstherrn im Benehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn. Im Falle 
der Zuweisung nach § 76 wird das Einvernehmen mit der aufnehmenden Einrichtung oder 
dem aufnehmenden Dienstherrn hergestellt. 
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(2) Die Verfügung ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn 
des Ruhestands zurückgenommen werden. 

(3) Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeitpunkt bestimmt ist, beginnt der Ruhe-
stand, abgesehen von den Fällen des Ruhestands auf Antrag nach § 85 Absatz 1 und 2 und 
des Ruhestands wegen Dienstunfähigkeit nach § 86 mit dem Ende des Monats, in dem die 
Versetzung in den Ruhestand bekannt gegeben wird. 

§ 91 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Ruhestandes 

(1) Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen die Erfüllung einer versorgungsrechtli-
chen Wartezeit voraus, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Mit Beginn des Ruhestands endet die Pflicht der Pfarrerinnen und Pfarrer zur 
Dienstleistung. Sie scheiden aus ihrer Stelle oder ihrem Auftrag aus und verlieren sonstige 
übertragene kirchliche Aufgaben oder Funktionen, soweit sie nicht im Einzelfall 
vorübergehend belassen werden. Sie erhalten Versorgungsbezüge nach den jeweils 
geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen des Versorgungsrechts. Im Übrigen bleibt ihre 
Rechtsstellung erhalten. 
 
(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand behalten Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. Ihnen kann mit ihrer Zustimmung widerruflich 
ein pfarramtlicher oder ein anderer kirchlicher Dienst übertragen werden. Im kirchlichen 
Interesse können ihnen Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, insbesondere bei der Vornahme 
von Amtshandlungen, auferlegt werden. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand unterstehen weiterhin der Lehr- und Disziplinar-
aufsicht. Sie sind weiterhin zu einer amtsangemessenen Lebensführung verpflichtet. Sie ha-
ben insbesondere alles zu vermeiden, was den Zusammenhalt einer Gemeinde oder den 
Dienst anderer Ordinierter erschweren kann. 

(5) Eine Nebentätigkeit kann unter den Voraussetzungen des § 64 Absatz 2 Nummer 3 un-
tersagt werden. 

 

§ 92 
Wiederverwendung nach Versetzung in den Ruhestand 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand kann erneut eine ihrer Ausbildung entsprechen-
de Stelle oder ein ihrer Ausbildung entsprechender Auftrag im Sinne des § 26 übertragen 
werden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Ruhestand weggefallen sind. Sie sind 
auf Aufforderung verpflichtet, sich um eine Stelle zu bewerben und sich eine Stelle oder ei-
nen Auftrag übertragen zu lassen, wenn zu erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen An-
forderungen genügen werden. Sie erhalten Besoldung mindestens aus der Besoldungsgrup-
pe ihrer letzten Verwendung. 

(2) Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit wird in regelmäßigen Abständen überprüft, es sei 
denn, nach den Umständen des Einzelfalls kommt eine erneute Übertragung einer Stelle 
oder eines Auftrages nicht in Betracht. Zur Prüfung ihrer Dienstfähigkeit sind Pfarrerinnen 
und Pfarrer verpflichtet, sich nach Weisung ärztlich untersuchen zu lassen. § 88 Absatz 3 
und 5 ist anzuwenden. 

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit an 
geeigneten und zumutbaren gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen 
teilzunehmen. Diese Verpflichtung gilt auch zur Vermeidung einer drohenden Dienstunfähig-
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keit. Der Dienstherr hat, sofern keine anderen Ansprüche bestehen, die Kosten für die erfor-
derlichen gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen zu tragen. 

Teil 7 Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses 

§ 93 
Beendigung 

Das Pfarrdienstverhältnis endet außer durch den Tod durch Entlassung oder Entfernung aus 
dem Dienst. 

§ 94 
Entlassung kraft Gesetzes 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie 

1. nach § 5 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
verlieren oder 

2. den Dienst unter Umständen aufgeben, aus denen zu entnehmen ist, dass sie ihn nicht 
wieder aufnehmen wollen oder 

3. den Dienst trotz Aufforderung durch den Dienstherrn nicht aufnehmen oder 

4. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu einem anderen Dienstherrn 
treten, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist oder die für die Berufung zuständige 
Stelle keine andere Regelung trifft. 

(2) Die für die Berufung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 vorliegen und stellt den Tag der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses fest. 

§ 95 
Entlassung wegen einer Straftat 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind nach Maßgabe des Absatzes 2 kraft Gesetzes entlassen, 
wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig ver-
urteilt worden sind. 

(2) Die Entlassung aus dem Dienst wird rechtswirksam einen Monat nach amtlicher Kenntnis 
der disziplinaraufsichtführenden Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils, spä-
testens einen Monat nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei der disziplinaraufsichtführen-
den Stelle, wenn diese nicht nach den Bestimmungen des Disziplinarrechts vor Ablauf dieser 
Frist aus kirchlichem Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet hat oder die Fortsetzung 
eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens beantragt oder beschlossen worden ist. Es 
besteht kein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens. 

(3) Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Pfarrerin oder der 
Pfarrer mit der Einleitung oder Fortsetzung dieses Verfahrens in den Wartestand. 

(4) Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung nach Absatz 1 bewirkt worden ist, in 
einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine Entscheidung 
ersetzt, die diese Wirkungen nicht hat, so gilt das Pfarrdienstverhältnis als nicht unterbro-
chen. Der Pfarrerin oder dem Pfarrer wird, soweit möglich, die Rechtsstellung eingeräumt, 
die sie oder er ohne die aufgehobene Entscheidung hätte. Die Möglichkeit, aufgrund des im 
gerichtlichen Verfahren festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren durchzuführen, 
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bleibt unberührt. 

§ 96 
Entlassung ohne Antrag 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn sie bei Eintritt der Dienstunfähigkeit 
keinen Anspruch auf Ruhegehalt haben. 

(2) Die Entlassung wird mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlas-
sungsverfügung zugestellt worden ist, wirksam. 

§ 97 
Entlassung auf Antrag 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn sie gegenüber dem Dienstherrn schrift-
lich ihre Entlassung verlangen. Die Erklärung kann zurückgenommen werden, solange die 
Entlassungsverfügung noch nicht zugegangen ist. 

(2) Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt auszusprechen. Mit Rücksicht auf 
dienstliche Belange kann sie längstens drei Monate, bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Schul- 
und Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters, 
hinausgeschoben werden. 

(3) Der Pfarrerin oder dem Pfarrer kann mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, im Falle der erfolgreichen Bewerbung auf eine Stelle in das Pfarrdienstverhältnis zu-
rückzukehren. Die Möglichkeit kann befristet werden. Sie ist zu widerrufen, wenn die für die 
Ausübung des pfarramtlichen Dienstes erforderlichen persönlichen Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind. 

§ 98 
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung 

(1) Die Entlassung wird von der für die Berufung zuständigen Stelle verfügt. Sie wird mit dem 
in der Entlassungsurkunde angegebenen Zeitpunkt, jedoch frühestens mit ihrer Zustellung 
wirksam. In den Fällen der Entlassung nach §§ 94 und 95 wird der durch das Gesetz be-
stimmte Zeitpunkt der Entlassung mitgeteilt. 

(2) Nach der Entlassung besteht kein Anspruch auf Besoldung, Versorgung oder sonstige 
Leistungen, soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich gesetzlich etwas anderes bestimmt ha-
ben. Wird die Entlassung im Laufe eines Kalendermonats wirksam, so können die für den 
Entlassungsmonat gezahlten Dienstbezüge belassen werden. 

(3) Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder unter Auflagen als laufende oder 
als Einmalzahlung gewährt werden. 

(4) Mit der Entlassung verliert die Pfarrerin oder der Pfarrer vorbehaltlich der Regelung des 
§ 30 Absatz 2 das Recht zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel. 

§ 99 
Rechtsfolgen der Entlassung hinsichtlich der Rechte aus der Ordination 

(1) Mit der Entlassung verliert die Pfarrerin oder der Pfarrer Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung und zum Tragen der Amtstracht. 
Der Verlust der Rechte aus der Ordination ist im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bekannt zu machen. 
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(2) Beantragt die Pfarrerin oder der Pfarrer die Entlassung, um in den Dienst einer evangeli-
schen Kirche im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einer Kirche, mit der Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft besteht, zu treten, können im kirchlichen Interesse im Benehmen 
mit dieser Kirche Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsver-
waltung und zum Tragen der Amtstracht belassen werden. 

(3) Beantragt die Pfarrerin oder der Pfarrer die Entlassung, um in den Dienst einer anderen 
evangelischen Kirche zu treten, können im kirchlichen Interesse im Benehmen mit dieser 
Kirche und unter dem Vorbehalt des Widerrufs Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung belassen werden. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer, denen bei der Entlassung Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung belassen wurden, unterstehen der Lehr- und 
Disziplinaraufsicht der Kirche, in der sie einen geordneten Dienst ausüben, hilfsweise der 
Kirche, in der sie zuletzt einen geordneten Dienst ausgeübt haben. 

§ 100 
Entfernung aus dem Dienst 

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarrecht geregelt. 

Teil 8 Rechtsschutz und Verfahren 

§ 101 
Allgemeines Beschwerde- und Antragsrecht 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können Anträge und Beschwerden vorbringen. Hierbei ist der 
Dienstweg einzuhalten. 

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vorgesetzte oder den unmittelbaren 
Vorgesetzten, so kann sie unmittelbar bei der nächsthöheren vorgesetzten Stelle eingereicht 
werden. 

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 102 
Rechtsweg, Vorverfahren 

(1) Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist nach Maßgabe des in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den kirchlichen 
Verwaltungsgerichten eröffnet. 

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse regeln je für ihren Bereich, ob vor Eröffnung des Rechtswegs ein Vorverfahren 
erforderlich ist. 

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Untersagung der Dienstausübung nach 
§ 22 Absatz 3, § 23 Absatz 4 und § 59 Absatz 1, Versetzung in den Wartestand nach § 40 
Absatz 4, § 74 Absatz 5, § 80 Absatz 2, Abordnung nach § 75, Zuweisung nach § 76, Ver-
setzung nach § 77 oder Versetzung in den Ruhestand nach § 85 Absatz 4 haben keine auf-
schiebende Wirkung. Die bisherige Stelle kann einer anderen Pfarrerin oder einem anderen 
Pfarrer erst übertragen werden, wenn die angefochtene Maßnahme bestandskräftig gewor-
den ist. 
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(4) Verfügungen und Entscheidungen sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf ge-
setzt wird oder wenn durch sie Rechte der Pfarrerin oder des Pfarrers berührt werden. 

§ 103 
Leistungsbescheid 

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse können nach Maßgabe ihres Rechts Ansprüche aus 
Pfarrdienstverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend machen. Die Möglichkeit, einen 
Anspruch durch Erhebung einer Klage zu verfolgen, bleibt unberührt. 

Teil 9 Sondervorschriften 

§ 104 
Privatrechtliches Pfarrdienstverhältnis 

(1) In begründeten Einzelfällen können Pfarrerinnen und Pfarrer in einem privatrechtlichen 
Pfarrdienstverhältnis beschäftigt werden. 

(2) Soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse in ihrem Arbeitsrechtssetzungsverfahren etwas anders geregelt 
haben, gelten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes sinngemäß, soweit sie nicht das Be-
stehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen. 

§ 105 
Pfarrdienstverhältnis auf Zeit  

(1) Für das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit gelten die Vorschriften über das Pfarrdienstverhält-
nis auf Lebenszeit entsprechend, soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit wird durch die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf 
Zeit begründet. Gleichzeitig erfolgt die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer, wenn diese 
nicht bereits gemäß § 11 Absatz 1 oder § 21 Absatz 1 erfolgt ist. 

(3) Die Berufungsurkunde muss die Worte: „in das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit berufen“ 
enthalten. 

(4) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Zeit sind kraft Gesetzes auch ent-
lassen durch 

1. Zeitablauf, 

2. Aufhebung der Beurlaubung, 

3. Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand, 

4. Verlust der Stelle oder des Auftrags im Sinne des § 26 aufgrund einer Disziplinarentschei-
dung. 

(5) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Zeit können im Einvernehmen mit 
dem freistellenden Dienstherrn vorzeitig entlassen werden, wenn festgestellt wird, dass die 
Voraussetzungen einer Versetzung in den Wartestand nach § 80 Absatz 2 vorliegen. 

(6) Die Beurlaubung kann durch den beurlaubenden Dienstherrn im Einvernehmen mit dem 
Dienstherrn des Pfarrdienstverhältnisses auf Zeit im kirchlichen Interesse aufgehoben wer-
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den. 

(7) Eintritt und Versetzung in den Ruhestand erfolgen bei dem beurlaubenden Dienstherrn 
nach Maßgabe des bei ihm geltenden Rechts im Einvernehmen mit dem Dienstherrn des 
Pfarrdienstverhältnisses auf Zeit. 

(8) Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis auf Zeit unterstehen der Lehr- und Dis-
ziplinaraufsicht der Kirche, die sie beurlaubt hat. 

§ 106 
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt 

(1) In das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt kann berufen werden, wer regelmäßig einen 
geordneten kirchlichen Dienst im Sinne des § 1 Absatz 2 versehen soll und die 
Voraussetzungen für die Ordination gemäß § 4 Absatz 1 und für die Berufung in das 
Pfarrdienstverhältnis auf Probe gemäß § 10 erfüllt. 

(2) Die Amtsbezeichnung im Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt lautet "Pfarrerin im Ehren-
amt" oder "Pfarrer im Ehrenamt". 

(3) Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt wird durch die Berufung zur Pfarrerin oder zum 
Pfarrer im Ehrenamt unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt begründet. 

(4) Die Berufungsurkunde muss die Worte: „unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis im 
Ehrenamt“ enthalten. 

(5) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt erhalten keine Besoldung und keine Versorgung. 

(6) Für das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt gelten die Vorschriften über das Pfarrdienst-
verhältnis auf Lebenszeit entsprechend, soweit sie nicht ein besoldetes Dienstverhältnis vo-
raussetzen und soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Keine Anwendung fin-
den die Regelungen über Aufnahmealter (§ 10 Absatz 2 und § 20 Absatz 2), Präsenz- und 
Residenzpflicht (§ 38 Absatz 1 und § 39), Zuweisung (§ 76), Wartestand (§§ 80 bis 83), Ru-
hestand (§§ 84 bis 92) und Entlassung bei Eintritt in ein anderes öffentliches Amts- oder 
Dienstverhältnis (§ 94 Absatz 1 Nummer 4). Abordnung (§ 75) und Versetzung (§ 77) bedür-
fen der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers im Ehrenamt. 

§ 107 
Auftrag im Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrern im Ehrenamt wird ein regelmäßig wahrzunehmender Auftrag, 
insbesondere ein Predigtauftrag übertragen. Der Auftrag kann zeitlich befristet werden. Er ist 
örtlich zu beschränken. Der Auftrag soll durch eine Dienstanweisung oder eine Dienstord-
nung beschrieben werden. 

(2) Der Auftrag endet 

1. mit Ablauf seiner Befristung, 

2. auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers im Ehrenamt, 

3. auf Antrag der Kirchengemeinde oder Einrichtung, in der der Auftrag ausgeübt wird, 

4. auf Antrag einer aufsichtführenden Person oder Stelle, 

5. mit Verlegung der Hauptwohnung außerhalb der Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, in der zuletzt ein geordneter kirchlicher Dienst ausgeübt wurde, sofern nicht im 
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Einzelfall eine andere Regelung getroffen wird. 

§ 108 
Beendigung und Ruhen des Pfarrdienstverhältnisses im Ehrenamt 

(1) Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt endet außer in den in diesem Gesetz genannten 
Fällen bei Erreichen der Regelaltersgrenze (§ 84), bei Dienstunfähigkeit (§ 86) und wenn 
innerhalb von zwei Jahren eine Versetzung nach § 80 Absatz 2 nicht möglich ist. § 99 findet 
Anwendung. 

(2) Nach Beendigung eines Auftrags ruht das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt bis zur Er-
teilung eines neuen Auftrags. Die Verpflichtung einen Auftrag zu übernehmen, bleibt beste-
hen, sofern die Pfarrerin oder der Pfarrer im Ehrenamt nicht nach §§ 67 bis 74 beurlaubt ist. 
Die Lebensführungspflichten aus § 3 Absatz 2, die Pflichten zur Wahrung des Beichtgeheim-
nisses und der seelsorglichen Schweigepflicht gemäß § 31 und zur Amtsverschwiegenheit 
gemäß § 32, zum Umgang mit Geschenken und Vorteilen gemäß § 33 und das Verbot der 
Unterstützung von Vereinigungen im Sinne des § 34 sowie das Mäßigungsgebot gemäß § 35 
bleiben unberührt. 

§ 109 
Besondere Regelungen für Pfarrdienstverhältnisse im Ehrenamt  

(1) Die Unfallfürsorge für Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt und ihre Hinterbliebenen 
richtet sich nach den Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes zum 
Dienstunfallschutz der Ehrenbeamten, wenn nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich eine andere 
Regelung getroffen haben. 

(2) Eine Nebentätigkeit kann unter den Voraussetzungen des § 64 Absatz 2 Nummer 3 un-
tersagt werden. 

(3) Ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt kann nicht in ein Pfarrdienstverhältnis anderer Art, 
ein solches Pfarrdienstverhältnis nicht in ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt umgewandelt 
werden. 

(4) Das Nähere, insbesondere die Teilnahme der Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt an 
den Pfarrkonventen und an den Sitzungen des Leitungsorgans der Kirchengemeinde, in der 
sie regelmäßig Dienst tun, regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen 
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. 

§ 110 
Beteiligung bei Erlass allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften 

(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die nach Artikel 10 a der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse gelten sollen, erhält der Verband evangelischer Pfarrerinnen und 
Pfarrer in Deutschland e.V. Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(2) Die Beteiligung in den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen richtet sich 
nach dem jeweils geltenden Recht. 
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Teil 10 Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 111 
Zuständigkeiten, Anstellungskörperschaften 

Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist die jeweilige 
oberste kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Evangelische Kirche in Deutschland, 
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die in diesem Kirchenge-
setz bestimmten Anstellungskörperschaften, Zuständigkeiten und Beteiligungen kirchlicher 
Stellen oder Amtsträgerinnen und Amtsträger je für ihren Bereich in eigener Weise regeln. 

§ 112 
Vorbehalt für Staatskirchenverträge  

und Bestimmungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Dienst  
(1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem Staat werden durch dieses Kirchenge-
setz nicht berührt. 

(2) Soweit für ordinierte Inhaberinnen und Inhaber von theologischen Lehrämtern an staatli-
chen Hochschulen oder für Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst anderer Personen des öffent-
lichen Rechts besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese unberührt. 

 

§ 113 
Regelungszuständigkeiten 

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse treffen die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Regelungen. Abwei-
chungen von Bestimmungen dieses Gesetzes sind nur in den gesondert genannten Fällen 
möglich. 

(2) Die Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse zu Ausbildung, Prüfung, Stellenbesetzung, Versorgung, Be-
soldung und sonstigen Leistungen und Erstattungen, Haushalt, Visitation und Lehrbeanstan-
dung bleiben unberührt. 

§ 114 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Ordination erst bei der Berufung in ein 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit stattfindet, sofern ihr Recht dies bei Inkrafttreten dieses 
Kirchengesetzes vorsieht. 

(2) Neben einer Amtsbezeichnung nach diesem Kirchengesetz kann eine bei Inkrafttreten 
dieses Kirchengesetzes nach dem Herkommen mit einer Pfarrstelle verbundene oder nach 
dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse bisher übliche Bezeichnung geführt werden. 

(3) Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Möglichkeit der Beurlau-
bung über die Gesamtdauer von fünfzehn Jahren hinaus oder besondere Regelungen zum 
Teildienst oder zum Vorruhestand vorsieht, können diese Regelungen beibehalten. 

(4) Die Gliedkirchen können die Begründung mittelbarer Pfarrdienstverhältnisse vorsehen. 

(5) Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkirchen, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer 
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mit Genehmigung auf eine ihnen übertragene Stelle verzichten können, können fortgeführt 
werden. Nach Genehmigung des Verzichts soll der Pfarrerin oder dem Pfarrer vorläufig eine 
andere Aufgabe übertragen werden. Ist die Übertragung einer anderen Stelle oder eines an-
deren Auftrages im Sinne des § 26 innerhalb eines Jahres nach Genehmigung des Verzichts 
nicht durchführbar, werden diese Pfarrerinnen und Pfarrer in den Wartestand versetzt. 

(6) In Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses Gesetzes aus verfassungsrechtli-
chen Gründen keine Visitation vorsieht, findet § 56 keine Anwendung. 

§ 115 
Bestehende Pfarrdienstverhältnisse 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes bestimmen sich die Rechtsverhältnisse der Pfar-
rerinnen und Pfarrer nach diesem Kirchengesetz. 

(2) Erworbene Rechte bleiben unberührt. 

§ 116 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar 2011 
in Kraft. 

(2) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Gliedkirchen in Kraft, nachdem sie ihre Zu-
stimmung erklärt haben. Für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands 
und ihre Gliedkirchen tritt es in Kraft, nachdem die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kir-
che Deutschlands ihre Zustimmung erklärt hat. Zustimmungen können bis zum 
31. Dezember 2012 erklärt werden. Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft tritt, 
bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verordnung. 

§ 117 
Außerkrafttreten 

Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchengesetz je-
derzeit je für ihren Bereich außer Kraft setzen. Für die Gliedkirchen der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherische Kirche Deutschlands kann das Außerkraftsetzen nur durch die Vereinigte 
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands erklärt werden. Gliedkirchen der früheren 
Evangelischen Kirche der Union, die diesem Gesetz zugestimmt haben, können das Außer-
kraftsetzen nur gemeinsam erklären. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt 
durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt, das Kirchengesetz jeweils außer 
Kraft getreten ist. 
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